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AUFTRAGSDATENBEARBEITUNGSVEREINBARUNG (ADV) 
DURCH DIE LIBERA AG (Stand 01.09.2023) 

 

 

Die vorliegende Vereinbarung (nachfolgend: 
ADV) konkretisiert die Verpflichtungen der Par-
teien in Bezug auf die Vorgaben aus dem 
Schweizer Datenschutzgesetz (DSG) und der 
Datenschutzgrundverordnung der EU (EU-
DGSVO), soweit letztere anwendbar ist. Sie er-
gänzt diesbezüglich den Mandatsvertrag oder 
die Mandatsverträge zwischen LIBERA und dem 
Kunden.  

 

Diese ADV gilt nur insofern und insoweit als die 
nachfolgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Der Kunde ist entweder Verantwortlicher 
oder Auftragsdatenbearbeiter im Anwen-
dungsbereich des DSG und/oder der EU-
DSGVO und 

b) der Kunde zieht die Libera im Rahmen des 
Mandatsvertrages als Auftragsdatenbear-
beiter oder Unter-Auftragsdatenbearbeiter 
für die Bearbeitung von Personendaten 
bzw. von personenbezogenen Daten bei, 
welche vom Anwendungsbereich des DSG 
und/oder der EU-DSGVO erfasst sind 
(nachfolgend: relevante Daten). 

1. GEGENSTAND, DAUER UND ART DER BEARBE-

TUNG 

Gegenstand, Dauer sowie Art und Zweck 
der Bearbeitung ergeben sich aus dem 
Mandatsvertrag. Die Kategorien der bear-
beitenden relevanten Daten, die Kategorien 
betroffener Personen sowie die zu treffen-
den technischen und organisatorischen 
Massnahmen (nachfolgend TOM) sind ent-
weder im Mandatsvertrag oder im Anhang 
zu dieser ADV aufgeführt. 

2. ANWENDUNGSBEREICH UND VERANTWORT-

LICHKEIT 

LIBERA bearbeitet die relevanten Daten aus-
schliesslich zum Zweck der Vertragserfüllung 
bzw. zu den im Mandatsvertrag vereinbarten 
Zwecken. 

Der Kunde ist für die Rechtmässigkeit der 
Datenbearbeitung an sich, inklusive der Zu-
lässigkeit der Auftrags- /Unter-Auftragsda-
tenbearbeitung, verantwortlich. 

Die Weisungen des Kunden sind in dieser 
ADV und dem Mandatsvertrag dokumentiert. 
Der Kunde hat das Recht, LIBERA jederzeit 
schriftlich darüberhinausgehende Weisun-
gen in Bezug auf die Bearbeitung der rele-
vanten Daten zu erteilen. LIBERA kommt die-
sen Weisungen nach, soweit diese im Rah-
men der vertraglich vereinbarten Leistungen 
durch LIBERA umsetzbar und objektiv zumut-
bar sind. Führen solche Weisungen zu Mehr-
kosten von LIBERA oder einem geänderten 
Leistungsumfang, so ist das vertraglich ver-
einbarte Vertragsanpassungsverfahren an-
wendbar. 

LIBERA informiert den Kunden unverzüglich, 
wenn sie der Auffassung ist, dass eine Wei-
sung gegen das DSG oder die EU-DSGVO 
verstösst. LIBERA darf diesfalls die Umset-
zung der Weisung solange aussetzen, bis sie 
vom Kunden bestätigt oder abgeändert 
wurde. Bei Weisungen des Kunden im Zu-
sammenhang mit der Vergabe von Zugriffs-
berechtigungen oder der Herausgabe von re-
levanten Daten an den Kunden selbst gilt das 
Vorstehende nicht, und LIBERA darf jederzeit 
davon ausgehen, dass diese Weisungen ge-
setzeskonform sind. Sie ist jedoch berechtigt, 
vom Kunden entsprechende schriftliche Be-
stätigungen zu verlangen. 

3. PFLICHTEN DER LIBERA  

LIBERA bearbeitet die relevanten Daten aus-
schliesslich gemäss den Bestimmungen aus 
dem Mandatsvertrag und dieser ADV. Vorbe-
halten bleibt die Erfüllung gesetzlicher, regu-
latorischer oder behördlicher Verpflichtungen 
durch LIBERA. 
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LIBERA wird die im Mandatsvertrag und dem 
Anhang zu dieser ADV definierten TOM zum 
Schutz der relevanten Daten treffen. LIBERA 
darf die vereinbarten TOM jederzeit anpas-
sen, solange die Datenschutzgesetzgebung 
eingehalten wird.  

LIBERA führt in Bezug auf die relevanten Da-
ten ein Verzeichnis von Bearbeitungstätigkei-
ten. LIBERA wird dem Kunden jederzeit auf 
Anfrage Einblick in Teile dieses Verzeichnis 
gewähren, die von der Leistungserbringung 
von LIBERA ihm gegenüber betroffen sind.  

LIBERA stellt sicher, dass es den mit der Be-
arbeitung der relevanten Daten des Kunden 
befassten Mitarbeitenden und anderen Hilfs-
personen von LIBERA untersagt ist, die rele-
vanten Daten zu anderen als den im Man-
datsvertrag genannten Zwecken und abwei-
chend von dieser ADV zu bearbeiten. Ferner 
stellt LIBERA sicher, dass sich die zur Bear-
beitung der relevanten Daten befugten Per-
sonen zur Vertraulichkeit verpflichtet haben 
und/oder einer angemessenen gesetzlichen 
Verschwiegenheitspflicht unterliegen. Die 
Vertraulichkeits-/Verschwiegenheitspflicht 
besteht auch nach Beendigung des Mandats-
vertrages fort. 

LIBERA unterrichtet den Kunden unverzüglich, 
wenn ihr Verletzungen des Schutzes der re-
levanten Daten bei LIBERA oder einem ihrer 
Unter-Auftragsdatenbearbeiter bekannt wer-
den (Data Breach). LIBERA informiert den 
Kunden schriftlich (E-Mail ausreichend) über 
Art und Ausmass der Verletzung sowie mög-
liche Abhilfemassnahmen. Die Parteien tref-
fen in so einem Fall die erforderlichen Mass-
nahmen zur Sicherstellung des Schutzes der 
relevanten Daten und zur Minderung mögli-
cher nachteiliger Folgen für die betroffenen 
Personen sowie die Parteien und sprechen 
sich hierzu unverzüglich ab. 

LIBERA  hat für die Gewährleistung der Daten-
schutz-Anforderungen eine verantwortliche 
Organisation/eine zuständige Person er-
nannt. Diese ist für Anfragen unter  
datenschutz@libera.ch erreichbar.  

Mit den relevanten Daten verfährt LIBERA 
nach Vertragsende gemäss den vertragli-
chen Bestimmungen, gibt diese dem Kunden 

zurück, löscht diese im zumutbaren und tech-
nisch möglichen Rahmen oder archiviert die 
Daten nach den gesetzlichen Aufbewah-
rungsbestimmungen. LIBERA bzw. Ihre Unter-
Auftragsdatenbearbeiter setzen für die Lö-
schung von relevanten Daten in der IT-Bran-
che etablierte Verfahren ein 

4. PFLICHTEN UND OBLIEGENHEIT DES KUNDEN 

Der Kunde trifft in seinem Verantwortungsbe-
reich (z.B. auf seinen eigenen Systemen, Ge-
bäuden, Applikationen/Umgebungen in sei-
ner Betriebsverantwortung) selbständig an-
gemessene technische und organisatorische 
Massnahmen zum Schutz der relevanten Da-
ten. 

Der Kunde hat LIBERA unverzüglich zu infor-
mieren, wenn er in der Leistungserbringung 
von LIBERA Verletzungen datenschutzrechtli-
cher Bestimmungen feststellt.  

Der Kunde nennt LIBERA den Ansprechpart-
ner für im Rahmen des Mandatsvertrages an-
fallende Datenschutzfragen sowie in den Fäl-
len, in denen dies gemäss EU-DSGVO vor-
geschrieben ist, den Datenschutzbeauftrag-
ten. 

5. ANFRAGEN BETROFFENER PERSONEN 

Wendet sich eine betroffene Person mit For-
derungen zur Berichtigung, Löschung, Aus-
kunft oder anderen Ansprüchen zu relevan-
ten Daten direkt an LIBERA, wird LIBERA die 
betroffene Person an den Kunden verweisen, 
sofern eine Zuordnung an den Kunden nach 
Angaben der betroffenen Person möglich ist.  

LIBERA verpflichtet sich, den Kunden auf 
Wunsch und gegen Vergütung im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten bei der Erfüllung ihrer 
Pflichten gegenüber den betroffenen Perso-
nen (v.a. Auskunftsrecht, Löschungsanfrage 
etc.)  zu unterstützen. Darüber hinaus kann 
LIBERA dem Kunden gegen separate Vergü-
tung weitergehende Unterstützung, z.B. im 
Zusammenhang mit einer Datenschutzfolge-
abschätzung, Konsultation der Aufsichtsbe-
hörde, Meldungen an diese etc. anbieten. 

  

mailto:datenschutz@libera.ch
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6. NACHWEISMÖGLICHKEITEN UND AUDITS 

LIBERA ist verpflichtet, dem Kunden auf Ver-
langen Informationen zur Verfügung zu stel-
len, um die Einhaltung der Pflichten gemäss 
dieser ADV zu dokumentieren. 

Datenschutzrechtliche Audit-Rechte des 
Kunden oder seiner Aufsichtsbehörden sind 
von einer anerkannten Prüfstelle durchzufüh-
ren. Auf jeden Fall sind im Rahmen solcher 
Audits der Grundsatz der Verhältnismässig-
keit einzuhalten sowie die schutzwürdigen In-
teressen von LIBERA (namentlich an Geheim-
haltung) angemessen zu berücksichtigen. 
Der Kunde trägt sämtliche Kosten solcher 
Audits (inklusive nachgewiesene interne 
Kosten von LIBERA, die bei der Mitwirkung am 
Audit entstehen).  

Werden nach Vorlage von Nachweisen oder 
im Rahmen eines Audits Verletzungen dieser 
ADV oder Mängel bei der Umsetzung der 
Pflichten von LIBERA festgestellt, so hat 
LIBERA unverzüglich und kostenlos geeignete 
und zumutbare Korrekturmassnahmen zu im-
plementieren. 

7. BEIZUG VON UNTER-AUFTRAGSDATENBEARBEI-

TERN 

LIBERA ist zum Beizug von Unter-Auftragsda-
tenbearbeitern berechtigt, sofern diese min-
destens die aus dieser ADV und dem Man-
datsvertrag erwachsenden Verpflichtungen 
überbindet. Dafür wird die Libera mit ihren 
Unter-Auftragsdatenbearbeitern geeignete 
Vereinbarungen treffen.    

8. BEKANNTGABE INS AUSLAND 

LIBERA achtet grundsätzlich darauf, Perso-
nendaten nur innerhalb der Schweiz zu bear-
beiten. Jede Bekanntgabe von relevanten 
Daten durch LIBERA ins Ausland oder an eine 
internationale Organisation ist nur zulässig, 
wenn LIBERA die oberwähnten datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen einhält. Soweit 
hingegen eine solche Bekanntgabe von rele-
vanten Daten vom Kunden gewünscht bzw. 
in seinem Auftrag erfolgt, obliegt die Einhal-
tung der entsprechenden Bestimmungen 
ausschliesslich dem Kunden. 

9. SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

In Abweichung allfälliger Schriftformvorbe-
halte im Mandatsvertrag kann die vorlie-
gende ADV auch auf elektronischem Weg 
zwischen den Parteien vereinbart werden.  

Die Pflichten aus dieser ADV gelten zusätz-
lich zu den im Mandatsvertrag festgelegten 
Pflichten und schränken letztere nicht ein. In 
Bezug auf die in einem Anhang zu dieser 
ADV generisch festgelegten TOM gehen im 
Widerspruchsfall die Regelungen des Man-
datsvertrages vor. Im Übrigen gelten die Re-
gelungen des Mandatsvertrag unverändert 
weiter. 


